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BEKANNTMACHUNGEN

Die	Kammerversammlung	der	Landesärztekammer	–	Ärzteversorgung	Land	Brandenburg	–	hat	in	ihrer	Sitzung	
am	22.	November	2014	auf	Grund	des	§	3	Abs.	1	Nr.	1	in	Verbindung	mit	dem	§	21	Abs.	1	Nr.	18	des	Heilberufs
gesetzes	vom	28.	April	2003	(GVBl.	I/	S.	126),	zuletzt	geändert	am	6.	Dezember	2006	(GVBl.	I/	S.	167),	folgen
de	Änderungssatzung	der	Satzung	der	Ärzteversorgung	Land	Brandenburg	beschlossen,	die	durch	Erlass	des	
Ministeriums	für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	Familie	des	Landes	Brandenburg	vom	18.	Dez.	2014	
–	226410/23+4	–	genehmigt	worden	ist.

Artikel	1

Die Satzung der Ärzteversorgung Land Brandenburg vom 
1. Juli 2012 wird wie folgt geändert:

1.	 §	1	Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

 „Genehmigte Satzungen, Satzungsänderungen und 
sonstige Bekanntmachungen der Ärzteversorgung Land 
Brandenburg werden im „Brandenburgischen Ärzteblatt“ 
bekannt gegeben. Soweit Mitglieder oder Leistungsemp-
fängerinnen beziehungsweise Leistungsempfänger nicht 
Bezieher des „Brandenburgischen Ärzteblattes“ sind, 
werden diese durch Einzelnachricht informiert. Öffentli-
che Zustellungen im Sinne des Verwaltungs-zustellungsge-
setzes können durch Aushang im öffentlichen Bereich der 
Geschäftsstelle der Ärzteversorgung Land Brandenburg 
erfolgen, sofern die persönliche Zustellung nicht möglich 
ist.“

2.	 §	6	Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

 „Auf Antrag von der Pflichtmitgliedschaft befreit werden 
Mitglieder, die:

1. aufgrund eines Anstellungs- oder eines Dienstvertra-
ges Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen-
versorgung haben und mit Rücksicht darauf gemäß 
§ 5 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
befreit sind. Endet der Anstellungs- oder Dienstver-
trag und wird eine ärztliche Tätigkeit im Bereich der 
Landesärztekammer Brandenburg ausgeübt, besteht 
Pflichtmitgliedschaft gemäß Absatz 1 Nummer 1.

2. Beamtinnen beziehungsweise Beamte auf Zeit, auf 
Widerruf oder auf Probe oder Sanitätsoffiziere als 
Soldatinnen beziehungsweise Soldaten auf Zeit 
sind. Endet das Beamtenverhältnis oder das Dienst-
verhältnis als Soldatin beziehungsweise als Soldat 
und wird eine ärztliche Tätigkeit im Bereich der 

Landesärztekammer Brandenburg ausgeübt, besteht 
Pflichtmitgliedschaft gemäß Absatz 1 Nummer 1.

3. den Nachweis erbringen, dass sie Mitglied der Zahn-
ärztekammer und ihrer Versorgungseinrichtung im 
Land Brandenburg sind.

4. trotz der Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit im 
Bereich der Landesärztekammer Brandenburg bereits 
eine Altersrente von einer berufsständischen Versor-
gungs-einrichtung beziehen.“

3.	 §	9	Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

 „Jedes Mitglied erwirbt durch seine Versorgungsabgabe 
für jedes Geschäftsjahr eine Steigerungszahl, die mit vier 
Stellen nach dem Komma kaufmännisch gerundet berech-
net wird. Diese jährliche Steigerungszahl ist das durch 
sein Eintrittsalter bestimmte Vielfache des Wertes, der 
sich errechnet aus der im Geschäftsjahr geleisteten Ver-
sorgungsabgabe, geteilt durch die am 1. Januar des glei-
chen Geschäftsjahres geltende Regelabgabe gemäß § 21 
Absatz 2 Satz 3. Besteht die Mitgliedschaft nicht während 
des gesamten Geschäftsjahres, so ergibt sich die jährliche 
Steigerungszahl aus dem durch das Eintrittsalter bestimm-
ten Vielfachen des Quotienten aus der im Geschäftsjahr 
geleisteten Versorgungsabgabe und der Summe der auf 
den Zeitraum der Mitgliedschaft entfallenden monatlichen 
Regelabgabe, multipliziert mit dem Verhältnis aus dem 
Zeitraum der Mitgliedschaft zum gesamten Geschäftsjahr. 
Für den Fall, dass die Regelabgabe ihrer Höhe nach hin-
ter der Regelabgabe des vorhergehenden Kalenderjahres 
zurückbleibt, ist für die Berechnung der Steigerungszahl 
die Regelabgabe des vorhergehenden Kalenderjahres 
solange zugrunde zu legen, bis die Regelabgabe eines 
folgenden Kalenderjahres einen höheren Wert ergibt. Bei 
Versorgungsabgaben, die für Zeiten vor Inkrafttreten der 
Ärzteversorgung Land Brandenburg gemäß §§ 17 oder 
29 als entrichtet gelten, ist abweichend von Satz 2 zur 
Berechnung der Steigerungszahl die am 1. Januar 1992 
für das Beitrittsgebiet geltende Regelabgabe gemäß § 21 
Absatz 2 Satz 3 zugrunde zu legen. Als Eintrittsalter gilt 
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der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr des Eintritts 
des Mitgliedes in eine berufsständische Versorgungsein-
richtung der verkammerten freien Berufe innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland und seinem Geburtsjahr. Für 
Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2014 erstmalig in 
die Ärzteversorgung Land Brandenburg eintreten gilt als 
Eintrittsalter der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr 
des Eintritts des Mitgliedes in die Ärzteversorgung Land 
Brandenburg und seinem Geburtsjahr. Das durch das Ein-
trittsalter des Mitglieds bestimmte Vielfache ergibt sich 
aus der nachstehenden Tabelle:“

4.	 §	10	a	wird	aufgehoben.

5.	 §	14	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

 „Über das 18. Lebensjahr hinaus wird die Waisen- oder 
Halbwaisenrente längstens bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befindet oder einen Dienst 
nach den Regeln des Bundesfreiwilligendienst-gesetz 
(BFDG) oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein frei-
williges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes zur 
Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG) leisten 
oder das bei Vollendung des 18. Lebensjahres infolge 
körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande ist, 
sich selbst zu unterhalten, solange dieser Zustand dau-
ert. Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ableis-
tung des Pflichtwehrdienstes, des Zivildienstes oder des 
Pflichtdienstes im zivilen Bevölkerungsschutz verzögert, 
so wird die Waisen- oder Halbwaisenrente über das 27. 
Lebensjahr hinaus gewährt, höchstens jedoch für den 
Zeitraum, in dem vor Vollendung des 27. Lebensjahres 
Pflichtdienst geleistet worden ist. Unterbrechungen inner-
halb eines Ausbildungsganges bis zu 4 Monaten lassen 
den Anspruch auf Waisen- oder Halbwaisenrente nicht 
entfallen. Der Anspruch auf Waisen- oder Halbwaisenren-
te erlischt vor Vollendung des 27. Lebensjahres, sobald die 
Ausbildung für einen anerkannten Beruf abgeschlossen ist 
oder feststeht, dass sie nicht mehr abgeschlossen werden 
kann; die Aufnahme einer weiteren oder anderen Ausbil-
dung, bei der es sich nach der Verkehrsanschauung nicht 
um eine auf der vorausgegangenen begonnenen oder 
beendeten Ausbildung aufbauenden Vorbereitung für 
die nächsthöhere Stufe ein- und desselben anerkannten 
Berufes handelt (Zweitausbildung), lässt den Anspruch auf 
Waisen- oder Halbwaisenrente nicht erneut entstehen; der 
einmalige Wechsel des Ausbildungszieles ist unschädlich, 
wenn dieser Wechsel bis zum Ablauf des 2. Ausbildungs-
jahres vollzogen wird oder aufgrund von Umständen 
unabweisbar ist, welche die oder der Auszubildende nicht 
zu vertreten hat.“

6.	 §	35a	Absatz	5	wird	aufgehoben.

Artikel	2

Die Änderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

Genehmigt.

Potsdam, den 18. Dez. 2014

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie
des Landes Brandenburg

Im Auftrag 

Kathrin Küster

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit aus-
gefertigt und wird im Brandenburgischen Ärzteblatt 
bekanntgegeben.

Cottbus, den 08. Januar 2015

Dr. med. Udo Wolter
(Präsident der Landesärztekammer Brandenburg)


